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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
 
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt/e, Beschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Besonderheiten: 
 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 
 
 
Ertragswert: 
Sachwert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 

 
 
 
 
 
4/5 Miteigentumsanteil am Grundstück Fl.Nr. 9/12 der 
Gemarkung Langenau, Am Berg 19, 96355 Tettau-
Langenau, Wohnhaus, Werkstatt, Nebengebäude, 
Garten zu 1.128 m², verbunden mit Sondereigentum 
an den im Aufteilungsplan mit Ziffer I gekennzeichne-
ten Räumen 
 
 
Wohn- u. Geschäftsgebäude: freistehendes, zweige-
schossiges, in Massivbauweise errichtetes, teilweise 
unterkellertes Wohn- und Geschäftsgebäude mit 
überwiegend unausgebauter Dachgeschossetage und 
eingeschossigem Anbau; Gewerbe-Nutzfläche EG (I) 
ca. 167,11 m²; Wohnfläche (I) OG ca. 95,12 m²; zzgl. 
Gemeinschafts-/Nutz-/Nebenflächen (anteilig); mehre-
re Bauabschnitte; Kern um 1959 errichtet, bauliche 
Modifikationen ca. 1960, 1975, 1979, 1984, 1986  
 
 
z.Zt. keine gewerbliche Nutzung (früher Kfz-Werkstatt) 
 
 
keine 
 
 
kein nennenswerter Zeitwert, ältere Gegenstände 
 
 
- teils Modernisierung- und Renovierungsbedarf und 
Instandhaltungsrückstau  
 
 
Kücheneinbauten OG-Whg. (I) älter, kein nennenswer-
ter Zeitwert 
 
 
siehe Anlage des Gutachtens 
 
 
keine Eintragung lt. Auskunft der Behörde 
 
 
keine Denkmalschutz-Einstufung 
 
 
siehe Grundbuchauszug 
 
 
14.03.2025 
 
 
174.000,- EUR 
206.000,- EUR 
174.000,- EUR  
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Objektbeschreibung 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Merkmale 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Das Grundstück Fl.Nr. 9/12 der Gemarkung Langenau ist gemäß Flächennutzungs-
plan dem Außenbereich zuzuordnen und als Landwirtschaftsfläche klassifiziert. 
 
 
Bebauungsplan 
Für das Gebiet, in dem sich das Grundstück Am Berg 19 befindet, existiert nach Aus-
kunft der Verwaltungsbehörde kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Als Maßstab für 
die Zulässigkeit etwaiger Bauvorhaben dient hier § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) bzw. § 35 BauGB (Bauen 
im Außenbereich). 
 
 
Denkmalschutz 
Der bauliche Bestand des Grundstücks Fl.Nr. 9/12 der Gemarkung Langenau ist ge-
mäß der Recherche (Quelle: Bayerische Denkmalschutz-Atlas) nicht in der Liste der 
(Bau-) Einzeldenkmäler gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDschG aufgeführt. Ferner ist zu kon-
statieren, dass sich das Grundstück Am Berg 19 nicht innerhalb eines Denkmal-
schutzbereichs (Denkmal-Ensemble gemäß Art. 1 Abs. 3 BayDSchG) bzw. nicht in-
nerhalb eines Bodendenkmalbereichs befindet.  
 
 
 
 

 Sonstige Grundstücksmerkmale 
 
 
 
Grundstückszuschnitt und Topographie 
Die Form des Grundstücks Am Berg 19 ist als unregelmäßig geschnitten (siehe Lage-
plan) zu beschreiben. Das hängig verlaufende Gelände des Grundstücks Fl.Nr. 9/12 
der Gemarkung Langenau steigt von Westen bzw. Nordwesten in Richtung Süden 
bzw. Südosten an. 
 
 
Grundstücksabmessungen 
Straßen-/Wegefront (südlich):    ca.     44 m 
Grundstückstiefe (im Durchschnitt):   ca.     25 m 
Grundstücksbreite (im Durchschnitt):   ca.     45 m 
 
 
Baugrund, Schadstoffe und Altlasten 
Gemäß Baubeschreibung handelt es sich beim Baugrund um Lehmboden. Nach Aus-
kunft der zuständigen Verwaltungsbehörde liegen für das Grundstück Fl.Nr. 9/12 der 
Gemarkung Langenau derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 Bay-
BodSchG (sog. Altlastenkataster) vor. Von Seiten der beteiligten Parteien wurden kei-
ne Informationen und Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des Bun-
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desbodenschutzgesetzes (BBodSchG) erteilt. Hinweise auf besondere Baugrundver-
hältnisse bzw. eine mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augen-
scheinlich nicht erkennbar. Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und 
Boden sowie keine Überprüfungsmaßnahmen der Baumaterialien bezüglich Altlasten, 
Schadstoffbelastungen, Verunreinigungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Auffüllungen, 
Parasiten, Kontaminationen, Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für das Gutachten ist 
demzufolge der Zustand eines unbelasteten Grundstücks sowie eines unbelasteten 
baulichen Bestands. 
 
 
Bauordnungsrecht 
Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestan-
des. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die 
Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchge-
führt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen An-
lagen sowie Nutzungen voraus. 
 
 
Überschwemmungsgefährdung 
Laut dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern be-
steht für das Grundstück Fl.Nr. 9/12 der Gemarkung Langenau keine Einstufung als 
festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Darüber hinaus ist der Bereich, in dem sich 
das Grundstück Am Berg 19 befindet, gemäß der Informationskarte der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung, nicht als wassersensibler Bereich klassifiziert.  
 
 
Baulastenverzeichnis 
Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. 
 
 
Immissionen 
Das Grundstück Am Berg 19 befindet sich nach Auskunft der Verwaltungsbehörde in 
einer Außenbereichslage, am östlichen Ortsrand des Gemeindeteils Langenau, in di-
rekter Nachbarschaft zur Skiliftanlage Langenau. Entlang der südlichen Grundstücks-
seite verläuft die Verkehrsfläche Am Berg, entlang der östlichen Grundstücksseite die 
Kreisstraße KC 9. Die entlang der südlichen Seite des Grundstücks verlaufenden Ver-
kehrsfläche wird überwiegend von Anliegern des Ortsgebiets frequentiert. Das Grund-
stück Fl.Nr. 9/12 befindet sich insgesamt betrachtet an einer von Verkehrsimmissionen 
(Fahrzeuglärm/-abgase) mäßig bis zeitweise stärker belasteten Stelle des östlichen 
Ortsrandbereichs. Die rund 100 m Luftlinie westlich von Grundstück Fl.Nr. 9/12 beste-
hende Nachbarbebauung ist vorwiegend von freistehenden Ein- bzw. Mehrfamilien-
häusern, vereinzelt von gemischt bzw. gewerblich genutzten Anwesen geprägt. Nen-
nenswerte Immissionen, die von umliegenden Grundstücken ausgehen, waren im 
Rahmen der Ortsbesichtigung nicht zu vernehmen. Störende Einflüsse aus gewerbli-
chen Immissionen (Industriebetriebe, Handwerksbetriebe, Gastronomiebetriebe etc.) 
sind nicht bekannt und zum Ortstermin auch nicht festgestellt worden. Es ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass durch die benachbarte Skiliftanlage – zumindest temporär – 
entsprechende Immissionen auftreten können.  
 
 
Erschließungszustand 
Das Grundstück Am Berg 19, Fl.Nr. 9/12 der Gemarkung Langenau, gilt als ortsüblich 
erschlossen. Es bestehen übliche Anschlüsse für Strom, Telekommunikation, Wasser-
versorgung über kommunale Leitung sowie Zufahrt bzw. Zugang von einer öffentlichen 
Verkehrsfläche aus. Nach Auskunft der Eigentümerin verfügt das Grundstück über 
keinen Anschluss an das öffentliche Entwässerungssystem (Abwasserkanal). Die Ab-
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wasserentsorgung erfolgt laut Hinweis der Eigentümerin bzw. vorliegender Unterlagen 
mit einer Kleinkläranlage in einem Betonbehälter mit Abwasserbelüftung (Fabrikat utp). 
Der Bewertung wird zu Grunde gelegt, dass zum Wertermittlungsstichtag keine Er-
schließungs- bzw. Verbesserungsbeiträge sowie Herstellungskosten anfallen. Grund-
sätzlich gilt, dass zukünftige öffentliche oder private Baumaßnahmen jederzeit ent-
sprechende Beitragskosten nach sich ziehen können.  
 
 
Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
Das Grundstück Am Berg 19, Grundstück Fl.Nr. 9/12 der Gemarkung Langenau, ist 
zum Wertermittlungsstichtag 14.03.2025 mit einem freistehenden Wohn- und Ge-
schäftshaus bebaut. Der zu bewertende 4/5-Miteigentumsanteil am Grundstück um-
fasst die im Erdgeschoss gelegenen Gewerberäume, die ehemals von einem Kfz-
Werkstattbetrieb genutzt wurden, sowie die im Obergeschoss gelegenen Räume einer 
3-Zimmer-Wohnung, jeweils im Aufteilungsplan mit Ziffer I bezeichnet. Die zu Wohn-
zwecken konzipierten Obergeschossräume werden von der Eigentümerin selbst zu 
Wohnzwecken genutzt. Die Erdgeschossräume mit der Ziffer I sind zum Wertermitt-
lungsstichtag leerstehend bzw. ungenutzt. Erbetene Miet- bzw. Pachtverträge wurden 
nicht vorgelegt. Nach Auskunft der Eigentümerin bestehen zum Wertermittlungsstich-
tag keine Miet- und Pachtverhältnisse.  
 
 
Rechtliche Gegebenheiten 
Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o.ä. sind – ab-
gesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen nicht feststellbar. 
 
 
 
 
Gebäude und Außenanlagen 
 
 
 
Die nachfolgenden Angaben beschränken sich auf die wesentlich verbauten bzw. au-
genscheinlich erkennbaren Rohbau- und Ausbaumaterialien bzw. Ausstattungsmerk-
male. Es erfolgten keine Bauteilöffnungen oder ähnliche Untersuchungsmaßnahmen. 
Die Nennung der Rohbau- und Ausbaumaterialien erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, gewisse Abweichungen können somit nicht ausgeschlossen werden. Ent-
sprechend den vorliegenden Unterlagen und der erfolgten Besichtigung, stellt sich der 
bauliche Bestand wie folgt dar: 
 
 
 
Wohn- und Geschäftsgebäude 
 
 
Typ und Baujahr 
Beim Bauwerk handelt es sich nach Inaugenscheinnahme bzw. vorliegender Bauan-
tragsunterlagen und Planzeichnungen um ein freistehendes, zweigeschossiges, in 
Massivbauweise errichtetes, teilweise unterkellertes Wohn- und Geschäftsgebäude mit 
überwiegend unausgebauter Dachgeschossetage und eingeschossigem Anbau mit 
leicht geneigtem Pultdach. Das Wohn- und Geschäftsgebäude wurde in mehreren 
Bauabschnitten errichtet. Der ursprüngliche Gebäudekern – ein eingeschossiges 
Werkstattgebäude (Schmiede) mit Satteldach – wurde laut vorliegender Planzeich-
nungen um 1959 errichtet. Die bauliche Erweiterung bzw. Aufstockung um eine Ober-
geschossetage mit Einbau einer Wohnung sowie die Errichtung eines Satteldaches er-
folgte laut Planzeichnung um 1960. Um 1975 wurde das bis dahin als Schmiede ge-
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nutzte Gewerbegebäude zu einem Wohngebäude umgebaut und an dessen östlicher 
Seite ein Neubau eines Schmiede- bzw. Werkstattgebäudes angebaut. Ein Gara-
genanbau an die westliche Gebäudeseite erfolgte gemäß vorliegender Planunterlagen 
um 1979. Weitere bauliche Modifikationen, insbesondere in Form eines Anbaus einer 
Wohnung, wurden laut Bauantragsunterlagen um 1984 durchgeführt. Der Anbau eines 
Kamins an der nördlichen Gebäudeseite erfolgte laut Planunterlagen um das Jahr 
1986. Die Aufteilung des Grundstücks in zwei Miteigentumsanteile – Sondereigentum 
Ziffer I und Sondereigentum Ziffer II – gemäß § 8 Abs. 3 WEG wurde mit der Teilungs-
erklärung vom 07.12.1984 vorgenommen. 
 
 
Gliederung 
Der Eingangsbereich befindet sich an der südlichen Gebäudeseite. Das Bewertungs-
objekt – Sondereigentum Ziffer I – umfasst die auf der Erdgeschossetage gelegenen 
Gewerberäume Büro, Ölraum, WC-Raum, Werkraum (klein, westlich) und Werkraum 
(groß, östlich) sowie den westlichen Garagenstellplatz. Weiterhin zählt zum Sonderei-
gentum Ziffer I die auf der westlichen Obergeschossetage gelegene 3-Zimmer-
Wohnung, die sich in einen Flur, eine Speisekammer, eine Wohn-Küche, ein Wohn-
zimmer, einen innen liegenden WC-Raum, ein Badezimmer, ein Kinderzimmer und ein 
Schlafzimmer gliedert. Die Wohnung im Obergeschoss gilt als abgeschlossen im Sin-
ne der Nr. 5 Buchstabe a und b der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstel-
lung von Bescheinigungen (AVA) gemäß des § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 
des Wohneigentumsgesetzes (WEG). Der auf der Erdgeschossetage gelegene Flur 
mit Treppenaufgang, der Treppenraum der Obergeschossetage und die Kellerräume 
sind als Gemeinschaftseigentum klassifiziert. Die ebenso als Gemeinschaftseigentum 
einzustufende Dachgeschossetage ist größtenteils unausgebaut und dient zu Lager- 
und Abstellzwecken. Im östlichen Teil der Dachgeschossetage befinden sich ein ein-
fach ausgebauter Raum und ein kleiner WC-Raum. Bezüglich der Raumaufteilung 
bzw. -anordnung wird auf die Planzeichnungen bzw. Grundriss-Skizzen in der Anlage 
des Gutachtens verwiesen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im 
Zuge der Ortsbesichtigung vereinzelte Abweichungen zwischen dem Planstand und 
dem tatsächlichen baulichen Bestand festgestellt werden konnten. 
 
 
 
Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar – bzw. vorliegenden Unterlagen) 
 

Fundament / Gründung: Betonbodenplatte, Stampf- /Betonfundamente 
 

Außenwände: vorwiegend Mauerwerk (Liapormauersteine, Bims-
hohlblocksteine, Ziegelmauersteine, Betonhohl-
blocksteine o.ä.) bzw. Massivwände/Betonwände  
 

Innenwände: überwiegend Mauerwerk bzw. Massivwände, tlw. 
Leichtbauwände 
 

Geschossdecken: Massiv- bzw. Holzbalkendecken  
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Treppen: KG-EG: gewendelte Massivtreppe mit Handlauf 
EG-OG: gewendelte Massivtreppe mit Kunststein-
belag, Metallgeländer und Handlauf 
OG-DG: gewendelte Holztreppe mit Geländer und 
Handlauf 
 

Dachform: Satteldach (Hauptdach); leicht geneigtes Pultdach 
(eingeschossiger Gebäudeteil, östlich) 
 

Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl 
 

Dachdeckung/-abdichtung: Betondachsteine (Hauptdach); Bitumenbahnab-
dichtung (eingeschossiger Gebäudeteil, östlich) 
 

Kamin/e: mehrere Kamine 
 

Rinnen, Rohre: überwiegend Metallausführung 
 

Besondere Bauteile: Eingangsüberdachung mit seitlichem Wetterschutz 
(südlich); kleines Vordach (Teilkeller, nördlich); 
Schuppenanbau (Nordseite; eingeschossiger Ge-
bäudeteil) 
 

 
 
Ausbau SE-Nr. I (Angaben nach Augenschein –soweit einsehbar– bzw. vorliegenden Unterlagen) 

 

Fassade: vorwiegend Schindelverkleidung; teils Putzfassade 
mit Anstrich; Fassadensockel z.T. abgesetzt 
 

Bodenbeläge: Gewerberäume EG weisen vorwiegend Beton-
bzw. Estrichboden mit Glattstrich (Industrieboden 
o.ä.), Holzboden und PVC-Belag auf 
Wohnung OG vorherrschend mit PVC-Belag, Vi-
nylbelag und Fliesenbelag ausgestattet 
Teilkeller weist überwiegend Beton-bzw. Estrich-
boden mit Glattstrich auf 
 

Wandverkleidung: überwiegend verputzt (bzw. Trockenputz o.ä.) und 
gestrichen bzw. tapeziert, Teilbereiche mit Flie-
senbelag o.ä. verkleidet; teils unverputzte bzw. 
unverkleidete Wandbereiche 
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Decken- / Dachschrägenverklei-
dung: 

Gewerberäume EG vorwiegend mit Gipskarton-
platten (GK-Platten, Leichtbauplätten, Trockenputz 
o.ä.) verkleidet und gestrichen 
Wohnung OG vorherrschend mit Paneelen verklei-
det 
Teilkeller-Deckenuntersichten überwiegend unver-
kleidet 
 

Türen / Tore: Haustürelement in Leichtmetallrahmenkonstruktion 
mit Strukturglasausschnitt; unterschiedliche Torel-
emente (Metall-Falttorelement, zweiflügliges Me-
talltor, Holzschiebetor in Holzkonstruktion; Gara-
gen-Sectionaltor); sonst vorherrschend Holztüren 
(furniert, tlw. mit Glasausschnitt) mit Holz- bzw. 
Metallzargen; tlw. Metalltürelemente, Glastürele-
mente  
 

Fenster: Wohnung OG weist überwiegend Kunststoff-
Fensterelemente mit Isolierverglasung und Kunst-
stoff-Rollo auf; sonst vorherrschend ältere Holz-
fenster (Holzverbundfenster, Holzisolierglasfens-
ter, einfach verglaste Holzfenster u.a.), z.T. Glas-
bausteinfenster, Dachflächenfenster 
 

Sanitärausstattung: Gewerbe EG: westlicher Werkraum mit Waschbe-
cken ausgestattet; WC-Raum verfügt über Stand-
WC mit Druckspüler und Handwaschbecken 
Wohnung OG: Küche weist zweckmäßige An-
schlüsse auf; WC-Raum verfügt über Stand-WC 
mit Druckspüler und Handwaschbecken; Bade-
zimmer mit Badewanne, Dusche, Waschmaschi-
nenanschlüssen und Waschbecken ausgestattet 
DG: WC-Raum verfügt über Stand-WC mit 
Druckspüler und Waschbecken 
Keller: Waschraum mit zweckmäßigen Waschma-
schinenanschlüssen ausgestattet 
Hinweis: keine separaten Verbrauchszähler vor-
handen 
 

Heizung: Öl-Zentralheizung für Beheizung und Warmwas-
sererzeugung (Standort: Keller; Fabrikat Buderus, 
Einbau ca. 1985); wandhängende Heizkörper;  
Hinweis: keine separaten Verbrauchszähler vor-
handen 
Öl-Heizungsanlage für Werkstatt EG (Lüftungshei-
zung, Fabrikat Remko; Standort: Werkraum EG 
östlich) 
Öl-Heizungsanlage für Lackierraum KG (Standort: 
Keller; Hinweis: Heizungsanlage lt. Eigentümerin 
nicht betriebsbereit) 
separate Öltanks (Wohnen, Werkstatt) 
Anschlussmöglichkeiten für Einzelofen 
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Elektroinstallation: vorwiegend Unterputzinstallation in baujahrsübli-
cher bzw. zweckmäßiger Ausführung; tlw. Auf-
putzinstallation 
Hinweis: Lt. Auskunft der Eigentümerin bestehen 
drei separate Stromkreise (1 x Wohnung OG Ost, 
1 x Wohnung OG West, 1 x Gewerbe EG mit 
Kleinkläranlage und Heizung) 
 

 
 

 Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden bzw. Restarbeiten 
Der unterzeichnende Sachverständige konnte im Rahmen der Besichtigung folgende 
Baumängel, Bauschäden bzw. Restarbeiten feststellen: 
 
 Fassade bzw. Außenbauteile teils mit markanten Witterungsmerkmalen behaftet 
 Putzfassade teils erhebliche schadhaft (insb. östlicher Teil)  

 Fensterelemente weisen z.T. erhebliche Verschleißerscheinungen bzw. Erneue-
rungsbedarf auf 

 Wandbereiche stellenweise mit Feuchtigkeitsmerkmalen behaftet (vermutlich man-
gelhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit o.ä.) 

 Ausbauelemente (Wand-/Deckenverkleidungen, Bodenbereiche, Tür-/Torelemente, 
Sanitärausstattung, Gebäudetechnik etc.) der Räume im Keller und Erdgeschoss 
weisen z.T. markante Verschleißmerkmale sowie z.T. Reparaturstau und Restar-
beiten auf 

 Wandbereiche (Fliesenbelag etc.) weisen teils Rissbildungen bzw. Restarbeiten 
auf 

 Metallteile stellenweise mit Korrosionsmerkmalen behaftet 

 
Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, bauphysikalische Gegebenheiten, 
Brandschutz etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Bau-
mängel und Bauschäden basiert vorwiegend auf Augenschein und. erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung 
auf Bauschäden bzw. Baumängel, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge res-
pektive Parasiten sowie eine Überprüfung der Haustechnik bzw. technischen Anlagen 
und der Raumluft ist nicht Gegenstand des Auftrages und wurde somit nicht durchge-
führt.  
 
 
Energetische Qualität / Energieausweis 
Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden”, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)”, 
ist alles geregelt, was bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichti-
gen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell 
gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt 
worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und rich-
tet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Der vorgelegte Energie-
ausweis ist in der Anlage des Gutachtens dargestellt. 
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Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Die Raumaufteilung der Obergeschoss-Wohnung mit der Ziffer I lässt sich als zweck-
mäßig und funktional beurteilen. Die Grundrissgestaltung der Erdgeschoss- und Kel-
lergeschossetage ist als baujahrsüblich, einfach und teils eingeschränkt funktional ein-
zustufen. Die Raumanordnung weist mitunter so genannte „Durchgangsräume“ auf. 
Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung (Abzug i.S. § 8 Abs. 3 ImmoWertV) 
ist nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben.  
 
 

 Gesamturteil 
Die Gebäudesubstanz ist im Wesentlichen als solide, der Pflegezustand als durch-
schnittlich bis mäßig zu beschreiben. Es besteht in Teilbereichen Instandhaltungsrück-
stand sowie Modernisierungs- und Renovierungsbedarf (z.T. ältere Sanitärausstattun-
gen und Heizungsanlagen, unzeitgemäße energetische Eigenschaften, baujahrsübli-
cher Dämmstandard etc.). 
 
 
 
 
Außenanlagen 

Ver- und Entsorgungsanlagen: Das Grundstück ist mit entsprechenden Versor-
gungsleitungen an das öffentliche Netz (Wasser, 
Strom etc.) angeschlossen. Die Entwässerung 
erfolgt laut Hinweis der Eigentümerin bzw. vorlie-
gender Unterlagen mittels einer Kleinkläranlage.  
 

Wege und Flächen, Sonstiges: Die nördliche Freifläche ist im Wesentlichen mit 
Grasbewuchs, vereinzelt mit Pflanzbestand, ge-
staltet. Die südliche Hoffläche ist mit einer As-
phaltdecke befestigt.  
 

Gesamturteil: Der Außenbereich ist einfach und zweckmäßig 
angelegt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZ: 3 K 2/25   •   AM BERG 19   •   96335 TETTAU-LANGENAU 

  

  SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SAUER  • AMALIENSTR. 11  •  96047 BAMBERG 
 

SEITE 11 

 Verkehrswert 

 
 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Ergebnis des Ertragswertverfahrens         174.000,- EUR 

Ergebnis des Sachwertverfahrens (marktangepasster Wert)      206.000,- EUR 

 
 
 
 

 Marktsituation und Besonderheiten 
Das Bewertungsobjekt SE-Nr. I – 4/5 ME-Anteil am Grundstück Am Berg 19 in 96355 
Tettau-Langenau – ist nach Abwägung der Kriterien Lage, Gebäudekonstellation und 
Zustand zum Wertermittlungsstichtag als mäßig bis schwer marktgängig einzustufen. 
Hervorzuheben sind die umfangreiche Wohn- und Gewerbenutzfläche von rd. 260 m² 
sowie die große Grundstücksfläche von über 1.100 m². Als Besonderheiten sind die 
Lage des Grundstücks im Außenbereich sowie der in Teilbereichen bestehende Reno-
vierungs-/Modernisierungsbedarf und der teils bestehende Instandhaltungsrückstau 
anzuführen. Der Verkehrswert des Bewertungsobjekts Sondereigentum Nr. I leitet sich 
aus dem ermittelten Ertragswert ab und ist zum Wertermittlungsstichtag 14.03.2025 
mit geschätzt rd. 174.000,- EUR zu beziffern. Die Recherche hat ergeben, dass ähnli-
che Immobilientypen in der Region mit rd. 500,- bis 1.000,- EUR/m² Wfl. angeboten 
werden. Unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale ist das Resultat der 
Verkehrswertermittlung nach sachverständiger Einschätzung als marktadäquat einzu-
stufen. 
 
 
 
Verkehrswert (Marktwert): 4/5 ME-Anteil am Grundstück Fl.Nr. 9/12 
Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Kronach von Lan-
genau Blatt 854 eingetragenen 4/5 Miteigentumsanteils am Grundstück Fl.Nr. 9/12 der 
Gemarkung Langenau, Am Berg 19, 96355 Tettau-Langenau, Wohnhaus, Werkstatt, 
Nebengebäude, Garten zu 1.128 m², verbunden mit Sondereigentum an den im Auftei-
lungsplan mit Ziffer I gekennzeichneten Räumen, abgeleitet aus dem ermittelten Er-
tragswert, ohne die Berücksichtigung der in Abt. II eingetragenen Belastungen, zum 
Wertermittlungsstichtag 14.03.2025, auf rund: 
 
 

174.000,- EUR 
(in Worten: einhundertvierundsiebzigtausend Euro) 
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Anlagen 
 
 

Lageplan (ohne Maßstab) 
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Fotodokumentation 
 
 

 

Bild 1: Blick auf das Anwesen von Süd-Westen 
 

 

Bild 2: Süd-Ansicht (östlicher Gebäudeteil) 
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Bild 3: Süd-Ost-Ansicht 
 
 

 

Bild 4: Nord-Ost-Ansicht 
 


